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AGB zum Dienstvertrag 
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für 
die Erbringung von Unternehmensberatung auf 
dienstvertraglicher Basis im Vertriebs- und IT-
Bereich – Geschäftskunden – 
 
1. Allgemeines 
1.1. Die folgenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen regeln das 
Vertragsverhältnis zwischen MP Sales 
Consulting und dem Auftraggeber (Kunden), die 
in erster Linie Dienstleistungen im Sinne einer 
beratenden Tätigkeit, d.h. eine 
Auskunftserteilung über wirtschaftliche, 
rechtliche oder technische Sachverhalte und 
Zusammenhänge erhalten. Dabei handelt sich 
ausschließlich um Dienstleistungen. 
Der Anbieter erbringt sämtliche Leistungen 
ausschließlich unter Zugrundelegung dieser 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). 
Maßgeblich ist jeweils die zum Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses gültige Fassung. Diese 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch 
für alle künftigen Vertragsbeziehungen, somit 
auch dann, wenn bei Zusatzverträgen darauf 
nicht ausdrücklich hingewiesen wird.  
Entgegenstehende Allgemeine Geschäfts-
bedingungen des Auftraggebers sind ungültig, es 
sei denn, diese werden von MP Sales Consulting 
ausdrücklich schriftlich anerkannt. Für den Fall, 
dass einzelne Bestimmungen dieser 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam 
sein und/oder werden sollten, berührt dies die 
Wirksamkeit der verbleibenden Bestimmungen 
und der unter ihrer Zugrundelegung 
geschlossenen Verträge nicht. Die unwirksame 
ist durch eine wirksame Bestimmung, die ihr 
dem Sinn und wirtschaftlichen Zweck nach am 
nächsten kommt, zu ersetzen. 
1.2. Der Umfang eines konkreten 
Beratungsauftrages wird im Einzelfall immer 
vertraglich vereinbart.  
1.3. Für den Fall, dass einzelne Bestimmungen 
der Geschäftsbedingungen unwirksam werden 
sollten, berührt dies die Wirksamkeit der 
verbleibenden Bestimmungen nicht.  
1.4. Diese AGB gelten auch dann, wenn der 
Anbieter in Kenntnis entgegenstehender oder 
von seinen Bedingungen abweichender 

Bedingungen des Kunden, die Leistung an den 
Kunden vorbehaltlos ausführt. In diesen Fällen 
gilt die Annahme der Leistungen durch den 
Kunden als Anerkennung dieser AGB, unter 
gleichzeitigem und hiermit vorab 
angenommenen Verzicht auf die Geltung seiner 
eigenen AGB. 
1.5. MP Sales Consulting ist berechtigt, die ihm 
obliegenden Aufgaben ganz oder teilweise durch 
Dritte erbringen zu lassen. Die Bezahlung des 
Dritten erfolgt ausschließlich durch MP Sales 
Consulting selbst. Es entsteht kein wie immer 
geartetes direktes Vertragsverhältnis zwischen 
einem etwaigen Dritten und dem Auftraggeber. 
Der Auftraggeber verpflichtet sich, während 
sowie bis zum Ablauf von zwei Jahren nach 
Beendigung dieses Vertragsverhältnisses keine 
wie immer geartete Geschäftsbeziehung zu 
Personen oder Gesellschaften einzugehen, deren 
sich MP Sales Consulting zur Erfüllung seiner 
vertraglichen Pflichten bedient. Der 
Auftraggeber wird diese Personen und 
Gesellschaften insbesondere nicht mit solchen 
oder ähnlichen Beratungs- oder Trainings-
leistungen beauftragen, die auch MP Sales 
Consulting anbietet. 
 
2. Vertragsschluss 
2.1. Diese AGB sind integrierter Bestandteil von 
Dienstverträgen, die eine Beratung von Kunden 
durch die MP Consulting Sales in den u.a. im 
Berufsfeld der Unternehmensberatung im 
Rahmen der allgemein anerkannten 
Berufsgrundsätze und Standesregeln. 
2.2.  Der Dienstvertrag zwischen den Parteien 
kommt mit schriftlicher Bestätigung der 
Beauftragung seitens des Anbieters zustande. 
Erfolgt die Leistung durch den Anbieter, ohne 
dass dem Kunden zuvor eine Auftrags-
bestätigung zugegangen ist, so kommt der 
Vertrag mit Beginn der Ausführung der Leistung 
zustande. 
 
3. Honoraanspruch 
3.1. Der Anbieter hat als Gegenleistung zur 
Erbringung seiner Beratungsleistungen 
Anspruch auf Bezahlung eines angemessenen 
Honorars durch den Kunden.  
3.2. Wird die Ausführung des Auftrages nach 
Vertragsunterzeichnung durch den Kunden 
verhindert (z.B. wegen Kündigung) so gehört 
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dem Anbieter gleichwohl das vereinbarte 
Honorar.  
3.3. Unterbleibt die Ausführung des Auftrages 
durch Umstände, die auf Seiten des Anbieters 
einen wichtigen Grund darstellen, so hat er nur 
Anspruch auf den seinen bisherigen Leistungen 
entsprechenden Teil des Honorars. Dies gilt 
insbesondere dann, wenn trotz Kündigung für 
den Kunden seine bisherigen Leistungen 
verwertbar sind. 
3.4. Der Anbieter kann die Fertigstellung seiner 
Leistungen von der vollen Befriedigung seiner 
Honoraransprüche abhängig machen. Die 
Beanstandung der Arbeiten des Anbieters 
berechtigt nicht zur Zurückbehaltung der ihm 
zustehenden Vergütungen. 
3.5. Die Honorarhöhe richtet sich nach der 
schriftlichen Vereinbarung im 
Dienstleistungsvertrag (ggf. Leistungsschein) 
und den besonderen Bedingungen. Die darin 
genannten Honorare sind verbindlich. 
3.6. Soweit im Einzelfall nichts anderes 
vereinbart wird, verstehen sich die Honorare 
„Netto“, zuzüglich der jeweils gesetzlich 
geschuldeten Umsatzsteuer von z.Z. 19%. 
 
4. Termine  
4.1. Termine und Fristen sind verbindlich, wenn 
sie vom Anbieter und dem Kunden im Einzelfall 
schriftlich als verbindlich vereinbart worden 
sind. Die Leistungsfrist beginnt, soweit im 
Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, mit 
Vertragsschluss bzw. Absendung der 
Auftragsbestätigung. 
Die Vereinbarung eines festen Leistungstermins 
steht unter dem Vorbehalt, dass der Anbieter 
seinerseits die für ihn notwendigen Leistungen 
seiner jeweiligen Vorlieferanten und/oder 
Subdienstleister rechtzeitig und vertragsgemäß 
erhält. 
4.2. Ist die Nichteinhaltung einer bestimmten 
Leistungszeit auf Ereignisse zurückzuführen, die 
der Anbieter nicht zu vertreten hat 
(einschließlich Streik oder Aussperrung, 
Unwetterkatastrophen, Pandemien, …) 
verschieben sich die Leistungstermine um die 
Dauer der Störung einschließlich einer 
angemessenen Anlaufphase. 
4.3. Sämtlicher Schadens- und Aufwendung-
sersatz (Verzugshaftung) ist ausgeschlossen und 
wird nicht anerkannt. 

5. Dienstleistung/ Vertragsgegenstand 
5.1. Inhalt/Beschaffenheit und Umfang der vom 
Anbieter geschuldeten Leistungen richtet sich, 
soweit im Einzelfall nichts anderes vereinbart 
ist, aus dem jeweiligen Dienstvertrag ggf. nebst 
Leistungsschein. Werkvertragliche Leistungen 
sind nicht Gegenstand des Vertrages. Die 
Projekt- und Erfolgsverantwortung trägt der 
Kunde. Der Anbieter erbringt die Dienstleistung 
nach den Grundsätzen der ordnungsgemäßen 
Berufsausübung. 
5.2. Der Vertragsgegenstand kann in einer 
einmaligen, auch in Teilen zu erbringenden 
Leistung bestehen oder auf Dauer angelegt sein. 
 
6. Durchführung der Dienstleistung 
6.1. Ort der Leistungserbringung ist, soweit im 
Einzelfall nichts anderes vereinbart ist, der Sitz 
des Anbieters. 
6.2. Die mit der Durchführung der Leistung 
befassten Mitarbeiter des Anbieters werden von 
diesem ausgesucht. Der Kunde hat keinen 
Anspruch auf die Leistungserbringung durch 
bestimmte Mitarbeiter des Anbieters. Bei der 
Auswahl wird der Anbieter die Interessen des 
Kunden angemessen berücksichtigen. Der 
Anbieter erbringt die Leistungen durch Personal, 
welches für die Erbringung der vereinbarten 
Leistungen qualifiziert ist. Wird eine vom 
Anbieter zur Vertragserfüllung eingesetzte 
Person durch eine andere ersetzt und ist eine 
Einarbeitung erforderlich, so geht diese zu 
Lasten des Anbieters. 
6.3. Der Anbieter bestimmt – nach Maßgabe des 
Vertragsgegenstandes – die Art und Weise der 
Leistungserbringung. 
6.4. Der Kunde ist gegenüber dem Anbieter bzw. 
den mit der Leistungserbringung befassten 
Mitarbeitern des Anbieters nicht 
weisungsbefugt. 
6.5. Sofern der Anbieter die Ergebnisse der 
Dienstleistung schriftlich darzustellen hat, ist nur 
die schriftliche Darstellung maßgebend. 
 
7. Pflichten des Kunden 
7.1. Der Kunde benennt dem Anbieter einen 
fachkundigen Ansprechpartner, der während der 
Durchführung des Vertrages für den Kunden 
verbindliche Entscheidungen treffen kann. 
Dieser hat für den Austausch notwendiger 
Informationen zur Verfügung zu stehen und bei 
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den für die Vertragsdurchführung notwendigen 
Entscheidungen mitzuwirken. Erforderliche 
Entscheidungen des Kunden sind vom 
Ansprechpartner unverzüglich herbeizuführen 
und von den Parteien im unmittelbaren 
Anschluss gemeinsam schriftlich zu 
dokumentieren. 
7.2. Der Kunde trägt Sorge dafür, auch ohne die 
besondere Aufforderung des Anbieters, dass 
dem Anbieter die für die Erbringung der 
Leistung notwendigen Unterlagen, 
Informationen usw., soweit diese nicht vom 
Anbieter geschuldet sind, vollständig, richtig, 
rechtzeitig und kostenfrei zur Verfügung stehen. 
Darüber hinaus sorgt der Kunde für deren 
Aktualisierung. Der Anbieter darf, außer soweit 
er Gegenteiliges erkennt oder erkennen muss, 
von der Vollständigkeit und Richtigkeit dieser 
Unterlagen, Informationen usw. ausgehen. 
7.3. Der Kunde ist verpflichtet, den Anbieter 
soweit erforderlich zu unterstützen und in seiner 
Betriebssphäre alle zur ordnungsgemäßen 
Durchführung der Beauftragung erforderlichen 
Voraussetzungen zu schaffen. Darüber hinaus 
stellt der Kunde auf Wunsch des Anbieters 
ausreichende Arbeitsplätze und Arbeitsmittel 
zur Verfügung. 
7.4. Soweit nichts anderes vereinbart ist, wird 
der Kunde alle vom Anbieter übergebenen 
Unterlagen, Informationen usw. bei sich so 
verwahren, dass diese bei Beschädigungen oder 
Verlust rekonstruiert werden können. 
 
8. Nutzungsrechte 
8.1. An den Dienstleistungsergebnissen, die der 
Anbieter im Rahmen des Vertrages erbracht und 
den Kunden übergeben hat, räumt er dem 
Kunden, soweit nichts anderes vereinbart ist das 
nicht ausschließliche und nicht übertragbare 
Recht ein, diese bei sich für eigene interne 
Zwecke im Rahmen des vertraglich 
vorausgesetzten Einsatzwecks auf Dauer zu 
nutzen. Diese Rechte schließen die vereinbarten 
Zwischenergebnisse, Schulungsunterlagen und 
Hilfsmittel ein. Im Übrigen verbleiben alle 
Rechte beim Anbieter. 
8.2. Insbesondere bedarf die entgeltliche und 
unentgeltliche Weitergabe beruflicher 
Äußerungen jeglicher Art des Anbieters an 
Dritte dessen schriftlicher Zustimmung. Eine 

Haftung des Anbieters dem Dritten gegenüber 
wird damit nicht begründet. 
8.3. Der Anbieter kann das Einsatzrecht des 
Kunden widerrufen, wenn dieser nicht 
unerheblich gegen Einsatzbeschränkungen oder 
sonstige Regelungen zum Schutz vor 
unberechtigter Nutzung verstößt. Der Widerruf 
erfolgt durch schriftliche Widerrufserklärung; 
Ziffer 11.1 gilt entsprechend. Der Anbieter hat 
dem Kunden vor dem Widerruf eine Nachfrist 
zur Abhilfe zu setzen. Im Wiederholungsfalle 
und bei besonderen Umständen, die unter 
Abwägung der beiderseitigen Interessen den 
sofortigen Widerruf rechtfertigen, kann der 
Anbieter den Widerruf auch ohne Fristsetzung 
aussprechen. Der Kunde hat dem Anbieter die 
Einstellung der Nutzung innerhalb von sieben 
Kalendertagen nach Zugang der Widerrufs-
erklärung schriftlich zu bestätigen. 
 
9. Laufzeit 
9.1. Ist der Vertrag auf unbestimmte Dauer 
geschlossen, kann er mit einer Frist von 3 
Monaten zum Ende eines Kalendervierteljahres 
schriftlich gekündigt werden. Erstmals möglich 
ist diese Kündigung zum Ablauf des 
Kalendervierteljahres, das auf das erste 
Kalendervierteljahr nach Vertragsabschluss 
folgt. Eine vereinbarte Mindestlaufzeit bleibt 
von diesem Kündigungsrecht unberührt. Dies 
gilt jeweils nicht, soweit Abweichendes 
vereinbart ist. 
9.2. Der Vertrag kann jedoch sowohl vom 
Anbieter als auch vom Kunden ohne Einhaltung 
einer Frist aus wichtigem Grund gekündigt 
werden. 
9.3. Kündigungserklärungen sind nur schriftlich 
wirksam. 
 
10. Vergütung, Zahlungen, Aufrechnung und 
Zurückbehaltung 
10.1. Soweit im Einzelfall nichts anderes 
vereinbart ist, sind Zahlungen grundsätzlich 
sofort und ohne jeden Abzug fällig. 
10.2. Ein dem Kunden gewährtes Zahlungsziel 
setzt für jeden Einzelauftrag ein ausreichend 
verfügbares Kreditlimit voraus. Übersteigt der 
jeweilige Auftrag das verfügbare Kreditlimit, ist 
der Anbieter berechtigt, diesen und weitere 
Aufträge nur gegen Vorkasse oder eine 
Sicherheit in Form einer Erfüllungsbürgschaft 
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eines in der Europäischen Union zugelassenen 
Kreditinstituts oder Kreditversicherers zu 
erbringen. Das gleiche gilt, wenn dem Anbieter 
nach der Auftragsbestätigung Umstände bekannt 
werden, die Zweifel an der Kreditwürdigkeit des 
Kunden rechtfertigen. 
10.3. Gleicht der Kunde eine Forderung zum 
vereinbarten Fälligkeitstermin ganz oder 
teilweise nicht aus, ist der Anbieter berechtigt, 
getroffene Skonto-Vereinbarungen sowie 
Vereinbarungen über Zahlungsziele, für alle zu 
diesem Zeitpunkt offenen Forderungen zu 
widerrufen und diese sofort fällig zu stellen. Der 
Anbieter ist ferner berechtigt weitere Leistungen 
nur gegen Vorkasse oder eine Sicherheit in Form 
einer Erfüllungsbürgschaft eines in der 
Europäischen Union zugelassenen Kredit-
instituts oder Kreditversicherers vorzunehmen. 
10.4. Eine Zahlung gilt erst dann als geleistet, 
wenn sie auf einem der Bankkonten des 
Anbieters gutgeschrieben ist. 
10.5. Der Anbieter ist berechtigt bei Fälligkeit 
Zinsen in Höhe von 5 % zu berechnen. Bei 
Verzug ist der Anbieter berechtigt Zinsen in 
Höhe von 9 Prozentpunkten über dem 
Basiszinssatz zu verlangen. Das Recht des 
Anbieters einen höheren Schaden geltend zu 
machen, bleibt unberührt. 
10.6. Der Kunde kann nur mit unbestrittenen 
oder rechtskräftig festgestellten Forderungen 
aufrechnen oder ein Zurückbehaltungsrecht 
ausüben. Die Ausübung eines 
Zurückbehaltungsrechts durch den Kunden, mit 
einem Gegenrecht, das nicht auf einem Recht aus 
dem diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
zugrunde liegenden Vertrag beruht, ist 
ausgeschlossen. 
 
11. Leistungsstörung 
11.1. Der Anbieter ist berechtigt und verpflichtet 
nachträglich bekanntwerdende Unrichtigkeiten 
und Mängel an seiner Beratungsleistung, die der 
Anbieter zu vertreten hat, zu beseitigen. Die 
Gewährleistungspflicht beträgt 3 Monate.  
Die Grenze der Beseitigung nachträglich 
bekannt gewordener Mängel ist die 
Unverhältnismäßigkeit des Aufwandes.  
11.2. Der Kunde ist verpflichtet die 
Leistungsstörung schriftlich und unverzüglich, 
spätestens aber bis zum Ablauf von zwei 
Wochen nach Kenntnis der nicht 

vertragsgemäßen Leistungserbringung zu rügen. 
Der Kunde hat dazu die Dienstleistungs-
erbringung durch den Anbieter angemessen zu 
beobachten. 
11.3. Im Fall der Gewährleistung hat die 
Nachbesserung jedenfalls Vorrang vor 
Minderung oder Kündigung.  
11.4. Im Fall einer Kündigung gem. Ziffer 9.1 
hat der Anbieter Anspruch auf Vergütung für die 
bis zum Wirksamwerden der Kündigung 
erbrachten Leistungen. 
11.5. Hat der Anbieter eine nicht vertragsgemäße 
Leistung nicht zu vertreten, wird er dem Kunden 
im Rahmen seiner Möglichkeiten deren 
vertragsgemäße Erbringung anbieten. Nimmt 
der Kunde dieses Angebot an, kann der Anbieter 
damit verbundenen Aufwand und nach-
gewiesene Kosten geltend machen. 
11.6. Die Verjährungsfrist für Ansprüche des 
Kunden wegen Leistungsstörung beträgt ein Jahr 
ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn. Die 
gesetzlichen Fristen bleiben unberührt, bei einer 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflicht-
verletzung des Anbieters, insbesondere seiner 
gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen, 
bei Arglist sowie in den Fällen der Verletzung 
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 
11.7. Für etwaige hinausgehende Aufwendungs- 
und Schadenersatzansprüche gilt Ziffer 12. 
 
12. Haftung 
12.1. Der Anbieter, seine Mitarbeiter handeln bei 
der Durchführung der Beratung nach den 
allgemein anerkannten Prinzipien der 
Berufsausübung.  
12.2. Der Anbieter haftet für Schäden nur im 
Falle, dass ihm Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit nachgewiesen werden kann, und 
zwar im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. 
Dies gilt auch für Verletzung von 
Verpflichtungen durch beigezogene Kollegen. 
12.3. Der Schadenersatzanspruch kann nur 
innerhalb von sechs Monaten, nachdem der oder 
die Anspruchsberechtigten vom Schaden 
Kenntnis erlangt haben, spätestens jedoch drei 
Jahre nach dem anspruchsbegründenden 
Ereignis gerichtlich geltend gemacht werden. 
12.4. MP Sales Consulting haftet nicht für 
Schäden durch leichte Fahrlässigkeit. 
12.5. Bei grober (ausgenommen krass grober) 
Fahrlässigkeit haftet MP Sales Consulting nur 
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bis zu einem Betrag in Höhe des 10-fachen ihres 
für den betreffenden Auftrag vereinbarten 
Honorars (ausschließlich allfälliger 
Auslagenersätze), höchstens aber bis zu einem 
Betrag von EUR 500.000,00, bei einem EUR 
500.000,00 übersteigenden Honorar bis zur 
Höhe des Honorarbetrages. 
12.6. Für Gewinnentgang wird nur bei Vorsatz 
oder krass grober Fahrlässigkeit gehaftet. 
12.7.Wenn Ansprüche gegen einen zur Erfüllung 
des Auftrages beigezogenen Dritten an den 
Auftraggeber abgetreten werden, haftet der 
Anbieter nur für Verschulden bei der Auswahl 
dieses Dritten.  
12.8. Bei Verlust von Daten haftet der Anbieter 
nur für denjenigen Aufwand, der für die 
Wiederherstellung der Daten bei 
ordnungsgemäßer Datensicherung durch den 
Kunden erforderlich ist. Bei leichter 
Fahrlässigkeit des Anbieters tritt diese Haftung 
nur ein, wenn der Kunde unmittelbar vor der 
zum Datenverlust führenden Maßnahme eine 
ordnungsgemäße Datensicherung durchgeführt 
hat. 
12.9. Wird die Tätigkeit unter Einschaltung eines 
Dritten, z.B. eines datenverarbeitenden 
Unternehmens, eines Wirtschaftstreuhänders 
oder eines Rechtsanwaltes durchgeführt und der 
Auftraggeber hiervon benachrichtigt, so gelten 
nach dem Gesetz und den Bedingungen des 
Dritten entstehende Gewährleistungs- und 
Haftungsansprüche gegen den Dritten als an den 
Auftraggeber abgetreten. 
 
13. Verpflichtung zur Verschwiegenheit 
13.1. Der Anbieter, seine Mitarbeiter und die 
hinzugezogenen Kollegen verpflichten sich, 
über alle Angelegenheiten, die ihnen im 
Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit für den 
Auftraggeber bekannt werden, Stillschweigen zu 
bewahren. Diese Schweigepflicht bezieht sich 
sowohl auf den Auftraggeber als auch auf dessen 
Geschäftsverbindungen. 
13.2. Nur der Auftraggeber selbst, nicht aber 
dessen Erfüllungsgehilfen, kann den Anbieter 
schriftlich von dieser Schweigepflicht 
entbinden. 
13.3. Der Anbieter darf Berichte, Gutachten und 
sonstige schriftliche Äußerungen über die 
Ergebnisse seiner Tätigkeit Dritten nur mit 
Einwilligung des Auftraggebers aushändigen. 

13.4. Die Schweigepflicht des Beraters, seiner 
Mitarbeiter und der beigezogenen Kollegen gilt 
auch für die Zeit nach Beendigung des 
Auftrages. Ausgenommen sind Fälle, in denen 
eine gesetzliche Verpflichtung zur 
Auskunftserteilung besteht. 
13.5. Soweit nichts anderes vereinbart ist, endet 
diese Verpflichtung nach Ablauf von fünf Jahren 
ab Bekanntwerden der jeweiligen Information, 
nicht jedoch vor Beendigung eines zwischen 
dem Anbieter und dem Kunden bestehenden 
Vertragsverhältnisses.  
13.6. Der Anbieter ist befugt, ihm anvertraute 
personenbezogene Daten im Rahmen der 
Zweckbestimmungen des Beratungsauftrages zu 
verarbeiten oder durch Dritte verarbeiten zu 
lassen. Der Anbieter gewährleistet gemäß den 
Bestimmungen des Datenschutzgesetzes die 
Verpflichtung zur Wahrung des Daten-
geheimnisses. Dem Anbieter überlassenes 
Material (Datenträger, Daten, Kontrollzahlen, 
Analysen, Programme etc.) sowie alle 
Ergebnisse aus der Durchführung der Arbeiten 
werden grundsätzlich dem Auftraggeber 
zurückgegeben. 
13.7. Soweit der Anbieter auf personenbezogene 
Daten zugreifen kann, die auf Systemen des 
Kunden gespeichert sind, wird er ausschließlich 
als Auftragsdatenverarbeiter tätig (§ 11 Abs. 5 
BDSG) und diese Daten nur zur Vertrags-
durchführung verarbeiten und nutzen. Der 
Anbieter wird die gesetzlichen Erfordernisse der 
Auftragsdatenverarbeitung und Weisungen des 
Kunden (z.B. zur Einhaltung von Lösch- und 
Sperrpflichten) für den Umgang mit diesen 
Daten beachten. Der Kunde trägt etwaige 
nachteilige Folgen solcher Weisungen für die 
Vertragsdurchführung. Details für den Umgang 
mit personenbezogenen Daten werden die 
Vertragspartner soweit gemäß § 11 Abs. 2 
BDSG oder sonstiger Rechtsnormen notwendig, 
vor der Zugriffsmöglichkeit des Anbieters 
schriftlich vereinbaren. Die Vertragspartner 
werden diese Verpflichtungen auch ihren 
Mitarbeitern und eventuell eingesetzten Dritten 
auferlegen. 
13.8. Dem Anbieter und dem Kunden ist 
bekannt, dass eine elektronische und 
unverschlüsselte Kommunikation (z.B. per E-
Mail) mit Sicherheitsrisiken behaftet ist. Bei 
dieser Art der Kommunikation werden weder 
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der Anbieter, noch der Kunde daher Ansprüche 
geltend machen, die durch das Fehlen einer 
Verschlüsselung begründet sind, außer soweit 
zuvor eine Verschlüsselung vereinbart worden 
ist. 
 
14. Verschiedenes 
14.1. Änderungen und Ergänzungen sämtlicher 
zwischen den Parteien geschlossener Verträge 
sollen nur schriftlich vereinbart werden. 
Mündliche Absprachen gelten nur, wenn sie 
binnen sieben Tagen schriftlich durch den 
Anbieter bestätigt werden. Ein Fax bzw. eine E-
Mail genügt dem Schriftformerfordernis. 
14.2. Sämtliche Vertragsverhältnisses der 
Parteien unterliegen ausschließlich dem Recht 
der Bundesrepublik Deutschland. 
 
15. Anzuwendendes Recht, Erfüllungsort und 
Gerichtsstand 
15.1. Für den Auftrag, seine Durchführung und 
die sich daraus ergebenden Ansprüche gilt nur 
deutsches Recht, sofern nichts anderes 
vereinbart wurde. 
15.2. Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus 
den Vertragsverhältnisses der Parteien ist der Ort 
der beruflichen Niederlassung des Anbieters. 
15.3. Für Streitigkeiten ist das Gericht am 
Unternehmensort des Anbieters zuständig. 
Der Anbieter ist jedoch berechtigt, den Kunden 
an seinem Sitz zu verklagen. 


